
 
 

Kurzhinweise September 2006 
Auszüge aus unserem Mandantenrundschreiben September 2006 
 
Die komplette Version des Mandantenrundschreibens haben Sie ebenfalls mit der 
monatlichen E-Mail erhalten. Sie können sie auch auf unserer Internetseite beziehen:  
(www.conaktiva.de unter „Infos“).  
 

Das geplante Elterngeld: Beachtenswertes bei der 
Lohnsteuerklassen-Wahl 

Die neuen Regelungen zum geplanten Elterngeld sollen zum 1.1.2007 in Kraft treten. 
Aktuell werden allerdings noch einige dieser Regelungen auf Anraten des Bundesrats hin 
überprüft. Bislang ist geplant:  
 

- Für ab dem 1.1.2007 geborene Kinder erhält jeder betreuende Elternteil, der 
seine Erwerbstätigkeit unterbricht oder reduziert, einen an seinem individuellen 
Einkommen orientierten Ausgleich für finanzielle Einschränkungen im ersten 
Lebensjahr des Kindes.  

 
- Die Höhe des Ausgleichs soll sich nach dem entfallenden Nettoeinkommen 

richten und davon 67 Prozent betragen, höchstens aber 1.800 EUR pro Monat. 
Die Zahlung soll mindestens für die ersten 12 Lebensmonate des Kindes 
erfolgen. Das Elterngeld soll steuerfrei sein, aber dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen. Damit kann es die Steuerbelastung des weiter verdienenden 
Ehepartners erhöhen.  

 
- Maßgeblich für die Ermittlung der Höhe des Elterngeldes soll der 

Durchschnittsbetrag aus dem individuellen Einkommen der letzten zwölf 
Kalendermonate vor der Geburt des Kindes ohne Einmalzahlungen sein.  

 
Diese geplanten Regelungen sollten Arbeitnehmer schon jetzt aktiv werden lassen, die 
im kommenden Jahr Nachwuchs planen. Hier kann es sich lohnen, bereits jetzt das 
Nettoeinkommen des zu Hause verbleibenden Elternteils zu erhöhen. Das gelingt 
beispielsweise über die Wahl der Lohnsteuerklasse. Wechselt der Elternteil z.B., der die 
Betreuung übernehmen wird, frühzeitig von der Steuerklasse IV in die Steuerklasse III, 
verbleibt ihm ein höheres Nettogehalt, welches als Bemessungsgrundlage für das 
Elterngeld in Betracht kommt. Die dadurch ggf. parallel auftretende steuerliche 
Zusatzbelastung bei dem nach der Geburt weiter arbeitenden Elternteil gleicht sich über 
die spätere Einkommensteuerveranlagung wieder aus.  
 
Hinweis: Der Antrag auf den Lohnsteuerklassenwechsel kann für das laufende Jahr 2006 
bis zum 30. November gestellt werden. Bei Erhalt der Lohnsteuerkarte für das Jahr 2007 
sollte dann sofort überprüft werden, ob die Änderung dort auch vorgenommen wurde 
(Entwurf zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vom 20.6.2006). 
 

Vermietungsabsicht: Auch bei langjährigem Leerstand 

Auch beim Leerstand einer Immobilie von über zehn Jahren kann eine 
Einkunftserzielungsabsicht (Streben nach einem Überschuss) vorliegen, wenn sich die 
Vermietungsabsicht aus anderen Umständen ergibt. Das hat zur Folge, dass vorab 
entstandene Werbungskosten (solche, die entstehen, ohne dass bereits Einnahmen 
erzielt werden) Steuer mindernd berücksichtigt werden können.  
 
Voraussetzung dafür ist, dass der Entschluss zur Einkünfteerzielung endgültig gefasst 
wird und später nicht wieder entfällt. Das ist z.B. anzunehmen, wenn wegen finanzieller 
Engpässe Renovierungsarbeiten vorübergehend nicht beendet werden können, es daher 
zu einem langen Leerstand kommt und ein Totalüberschuss z.B. erst ab dem 47. Jahr 
nach Anschaffung erzielbar ist (FG Saarland, Urteil vom 23.5.2006, Az. 1 K 443/02).  
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Umsatzsteuer: Bei Partyserviceleistungen 

Stellt ein Partyservice zusätzlich zur Lieferung von Speisen und Getränken auch Geschirr, 
Tische, Sitzgelegenheiten, Zelte und Dekorationsmaterial zur Verfügung, unterscheidet 
sich diese Leistung wesentlich von der Anlieferung lediglich verzehrfertiger Speisen und 
Getränke. Daher unterliegen diese Leistungen insgesamt nicht dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von 7 Prozent. Denn die Zurverfügungstellung der Infrastruktur neben 
den Speisen und Getränken ist aus Sicht des Kunden nicht lediglich eine Leistung, die 
nebenbei erbracht wird (BFH-Beschluss vom 8.3.2006, Az. V B 156/05).

 
 

 
Werbungskostenabzug: Beim häuslichen Arbeitszimmer 

Ab dem Jahr 2007 wird der Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
auf die Fälle beschränkt sein, in denen das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
beruflichen Tätigkeit bildet. Das ist immer dann der Fall, wenn in dem Arbeitszimmer die 
prägenden beruflichen Handlungen erbracht werden. Maßgeblich dafür ist der inhaltlich 
qualitative Schwerpunkt, sodass in der Regel die zeitliche Komponente erst in zweiter 
Linie entscheidend ist. Aktuell hat der Bundesfinanzhof nun Grundsätze aufgestellt, ab 
wann ein heimischer Telearbeitsplatz als Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit 
anzusehen ist und damit zum vollumfänglichen Werbungskostenabzug führt.  
 
Bei so genannten Mischverträgen im Zusammenhang mit Telearbeitsplätzen arbeiten 
die Arbeitnehmer sowohl im Unternehmen als auch zu Hause. Zu keiner 
Abzugsbeschränkung für das häusliche Arbeitszimmer kommt es in diesen Fällen, wenn 
der Arbeitnehmer eine in qualitativer Hinsicht gleichwertige Arbeitsleistung wöchentlich 
an drei Tagen zu Hause und an zwei Tagen im Betrieb seines Arbeitgebers erbringt. 
Ausreichend für den vollen Abzug der Aufwendungen ist dann also über die Woche 
gesehen ein überwiegender Aufenthalt nach Stunden im Arbeitszimmer. Auch die für 
das kommende Jahr geplante Einschränkung ändert an dieser Beurteilung nichts.  
 
Hinweis: Gerade aber im Hinblick auf die ab 2007 geltenden Neuregelungen für den 
Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sollte beachtet werden, dass 
es hier weitere Gestaltungsalternativen gibt, um den Vollabzug der Aufwendungen zu 
erreichen. Folgende Gestaltungen kämen dafür z.B. in Betracht:   

 
- Das heimische Büro befindet sich im Keller- bzw. Dachgeschoss eines 

Mehrfamilienhauses und damit räumlich getrennt vom privaten Wohnbereich. 
Denn dabei handelt es sich um ein „außerhäusliches Arbeitszimmer“.  

 
- Das Arbeitszimmer ist in der Nachbarschaft angemietet und steht somit 

gleichsam in keinem Verhältnis zum Privatbereich. Hier handelt es sich ebenso 
um ein außerhäusliches Arbeitszimmer.  

 
- Das heimische Arbeitszimmer ist an den Arbeitgeber vermietet. In diesem Fall 

erlangt der Arbeitnehmer Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, denen 
er anteilig sämtliche Aufwendungen gegenüberstellen kann (BFH-Urteil vom 
23.5.2006, Az. VI R 21/03). 

 
 
 

Haftungsausschluss 
Wenn Sie unsere Mandantenrundschreiben lesen, herunterladen oder auf sonstige Weise nutzen, bedienen Sie sich 
allgemeiner Informationen. Ein Mandatsverhältnis kommt hierdurch nicht zustande. Da wir nicht wissen, wie Sie 
unsere Informationen verwenden, möchten wir auch nicht wie in einem Mandatsverhältnis haften. Dabei gelten die 
Regelungen des Haftungsausschlusses des deutschen Rechts, wonach für Vorsatz oder grob fahrlässige 
Falschinformation jede Verantwortung abgelehnt wird.  
 
Wir können nicht ausschließen, dass technische Fehler auftreten. Daher können wir keine Haftung für Nachrichten 
übernehmen, welche durch das Internet übermittelt werden. Dies gilt natürlich auch, soweit es hierbei um 
Mitteilungen geht, die mit der Wahrung von Fristen in Zusammenhang stehen. 
 
Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 
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